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 Veröffentlicht am 19.04.1988

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §299 Abs2;

EStG 1972 §2 Abs2;

UStG 1972 §12 Abs2 Z2 litb idF vor 1983/222;

UStG 1972 §2 Abs5 Z2 idF 1983/587;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der "Liebhaberei" im steuerrechtlichen Sinn (hier: Praxis eines Kinderfacharztes, der infolge

seiner Verp@ichtungen aus Dienstverhältnissen - Primararzt ohne Oberarzt, Tätigkeit an Universitätsklinik, Schularzt

und Lehrer - über sechs Jahre lang aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage war, mit seiner Praxis gewinnbringend tätig

zu sein).
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